
I. Allgemeines
1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil der Verträge über Einbau- und Instandsetzungsarbeiten sowie
Warenlieferungen, auch in künftigen Geschäftsverbindungen.
2. Abweichende Individualvereinbarungen müssen schriftlich bestätigt werden. Sie gehen den Bedingungen vor. Im Übrigen
sind abweichende Bedingungen, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt sind, für den Verkäufer/Auftragnehmer unver-
bindlich; Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Bedingungen wird widersprochen.
3. Die Regelungen dieser Bedingungen für Kaufleute/Unternehmer gelten auch für juristische Personen des öffentlichen
Rechts und öffentlich rechtliche Sondervermögen.
4. Unter einem „Verbraucher“ im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen ist gem. § 13 BGB jede natürliche Person zu ver-
stehen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
5. Ein „Unternehmer“ ist gem. § 14 BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
6. Warenrückgaben bedürfen - außer im Gewährleistungsfall - der ausdrücklichen Zustimmung. Dem Kunden können
Bearbeitungskosten berechnet werden.
7. Unsere Verkaufsangebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

II. Preise, Zahlungsbedingungen
1. Es gelten die am Tag der Lieferung bzw. Abnahme gültigen Preislisten. Sie liegen ebenso wie die allgemeinen
Geschäftsbedingungen in unseren Geschäftsräumen zur Einsichtnahme aus.
2. Soweit wir gegenüber Kunden, die Kaufmann im Sinne des Gesetzes sind, ein Angebot bzw. eine Auftragsbestätigung
abgeben, ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in dem jeweils genannten Preis nicht eingeschlossen.
3. Alle Zahlungen sind gemäß getroffener Vereinbarung fällig. Soweit die Fälligkeit kalendarisch bestimmt ist, kommt der
Besteller auch ohne Mahnung am Tage danach in Verzug. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis oder Werklohn
bei Übergabe des Kaufgegenstands bzw. bei Übergabe des Werkes mit Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig. 
4. Für Eilversand berechnen wir Zuschläge. Versand- und Verpackungskosten sind, wenn nicht ausdrücklich betont, in den
Preisen nicht inbegriffen.
5. Verbindliche Preisvereinbarungen für Einbau- und Reparaturarbeiten setzen einen schriftlichen Kostenvoranschlag voraus, in dem
Arbeits- und Ersatzteilpreise sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer aufgeführt sind. Eine Bindung des Auftragnehmers daran besteht für
3 Wochen nach Abgabe. Die Kosten für den Voranschlag können dem Kunden auch bei Nichterteilung des Auftrags belastet werden.
6. Bei Verträgen über Warenlieferungen mit Nichtkaufleuten sind wir vier Monate an die mit dem Kunden schriftlich verein-
barten Preise ab Vertragsabschluss gebunden. Ist vorgesehen, dass die Lieferungen 4 Monate nach Vertragsabschluss noch
nicht abgeschlossen sind, wird, bei Änderung der damals maßgeblichen Verhältnisse, die jeweils gültige Preisliste anwendbar;
bei Preiserhöhungen nur dann, wenn sie im Verhältnis zu den Veränderungen angemessen sind.
7. Bei Aufträgen, deren Gesamtsumme EUR 5.000,-- übersteigt, sind wir berechtigt, bis zu 50 % davon sofort zu verlangen,
sofern erhebliche Aufwendungen wie z. B. durch Materialbeschaffung erforderlich sind.
8. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung
9. Gegen Ansprüche der Firma FOCON kann der Vertragspartner mit Gegenforderungen nur dann aufrechnen, wenn diese
unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur geltend machen, soweit
es auf Ansprüchen aus dem Kauf- bzw. Werkvertrag beruht.

III. Lieferfristen, Fertigstellung und Versand
1. Unsere Lieferfristen für Warenverkäufe gelten nur annährend. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unver-
bindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd, es
sei denn, dass eine feste Frist oder ein fester Termin ausdrücklich vereinbart ist. Soweit technische Fragen vor Ausführung des
Auftrags zu klären sind, verschiebt sich auch im Falle fester Fristen bzw. Termine die Frist bzw. der Termin für die Erbringung
unserer Leistung in dem Maß, in dem der Kunde nicht unverzüglich auf klärungsbedürftige Fragen unsererseits reagiert hat.
Im Übrigen beginnen die Lieferfristen mit Vertragsabschluss.
2. Wird der Verkäufer aufgrund eines Umstandes, den er oder ein Erfüllungsgehilfe zu vertreten hat, daran gehindert, die
Kaufsache zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern (Lieferverzug), haftet er nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. Wenn der Lieferverzug nicht vom Verkäufer oder seinem Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, haftet der
Verkäufer nur für den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Beruht der Lieferverzug lediglich auf einer
Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht, kann der Käufer einen pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von maxi-
mal 15 % des Wertes der Lieferung geltend machen.
3. Höhere Gewalt und Ereignisse, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, die Kaufsache zum ver-
einbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, berechtigen den Verkäufer, die Lieferung oder Leistung um die Dauer der
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub
von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
4. Der Käufer/Auftraggeber ist zur Annahme der Kaufsache bzw. zur Abnahme des Werks verpflichtet. Kommt der Käufer
in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm hieraus entstehenden Schadens zu verlangen.
5. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des
Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der
Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der
Bestellung des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein daraus keine Rechte im Hinblick
auf die Konkretisierung des Kaufgegenstandes oder des Lieferumfangs hergeleitet werden.
6. Der Versand erfolgt stets auf Kosten und Gefahr des Käufers. Dasselbe gilt bei Direktversand durch den Herstellerbetrieb.
7. Ein verbindlicher Fertigstellungstermin bei Einbau- und Instandsetzungsarbeiten muss schriftlich vereinbart werden. Tritt
durch Erweiterung des Arbeitsumfanges eine Verzögerung ein, nennt der Auftragnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe
einen neuen Termin.

IV. Gefahrübergang
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht mit deren Übergabe auf den
Käufer/Auftraggeber über.
2. Für den Fall, dass der Käufer kein Verbraucher ist, geht die Gefahr bei Versendung der Sache auf den Käufer über, wenn
die Sache an die den Transport ausführende Person übergeben wird oder wenn die Ware zwecks Versendung das  Lager des
Verkäufers verlassen hat.
3. Die Übergabe des Auftragsgegenstandes bei Einbauten und Reparaturen erfolgt grundsätzlich im Betrieb des Auftragnehmers.
Holt der Kunde den Auftragsgegenstand nicht innerhalb einer Woche nach Mitteilung der Fertigstellung - bei Reparaturen, die
an einem Arbeitstag ausgeführt werden, innerhalb von zwei Tagen - ab, kann der Gegenstand anderweitig auf Kosten und
Gefahr des Kunden aufbewahrt werden.
4. Versicherungen gegen Transportschäden erfolgen - soweit wir nicht den Transport als eigene Verpflichtung übernommen
haben  - nur auf schriftliche Anweisung des Bestellers und gegen gesonderte Berechnung. Im Falle einer von uns nicht zu ver-
tretenden verspäteten Annahme sind wir berechtigt, Einlagerung oder Versicherung auf Kosten des Kunden vorzunehmen.

V. Sachmängelhaftung - Haftungsausschluss 
1. Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu hergestellten Sachen 1 Jahr, wenn es sich bei dem Käufer bzw.
Kunden nicht um einen Verbraucher handelt. Ansonsten gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von 2 Jahren. Bei gebrauchten
Waren beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr, wenn es sich bei dem Käufer bzw. Kunden um einen Verbraucher handelt. Wenn
es sich bei dem Käufer bzw. Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, erfolgt der Verkauf von gebrauchten Sachen unter
Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.

2. Die Ansprüche auf Mängelbeseitigung des Käufers sind vorrangig auf einen Nacherfüllungsanspruch, d. H. Nachbesserungs-
oder Ersatzlieferungsanspruch, beschränkt. Sofern der Käufer kein Verbraucher ist, hat der Verkäufer das Wahlrecht zur
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Minderung ver-
langen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Nachbesserung ist fehlgeschlagen, wenn und soweit eine dem Verkäufer zur
Nacherfüllung gesetzte Frist ergebnislos verstrichen ist. Die Voraussetzungen für die Ausübung des Rücktrittsrechts bestimmen
sich nach § 323 BGB.
3. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht,
die auf Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit dem Verkäufer keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Haftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dem gemäß ist unsere Haftung für leicht fahrlässige
Pflichtverletzungen ausgeschlossen, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt
sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. Sofern der Schadensersatzanspruch auf einer schuldhaft
unterlassenen Mängelbeseitigung beruht, ist er auf die Höhe der üblicher Weise anfallenden Mängelbeseitigungskosten
beschränkt. Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung auch in soweit, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, ausge-
schlossen; insoweit haftet der Verkäufer insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden sind, es
sei denn, es handelt sich dabei um eine Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.
4. Im Fall der Nachbesserung ist der Verkäufer verpflichtet, alle zum Zwecke der Mängelbeseitigung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport -, Wege-, Arbeits - und Materialkosten zu tragen. Gegenüber Nichtverbrauchern gilt dies
nur, soweit sich die Kosten nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde.
5. Ansprüche auf Mängelbeseitigung hat der Käufer beim Verkäufer geltend zu machen.
6. Im Fall eines Mangels, der auf einer fehlerhaften Montageanleitung beruht, besteht die Verpflichtung des Verkäufers zur
Sachmängelhaftung nur, wenn die Montage bzw. der Einbau der verkauften Sache im Übrigen fachkundig durchgeführt wurde.
Die fachkundige Durchführung hat der Käufer darzulegen und zu beweisen.

VI. Untersuchungs- und Rügepflicht
1. Der Käufer/Auftraggeber ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden
ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Zu den offensichtlichen Mängeln zählen auch das Fehlen von Handbüchern sowie erhebli-
che, leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Ferner fallen Fälle darunter, in denen eine andere Sache oder eine zu geringe Menge
geliefert werden. Solche offensichtlichen Mängel sind beim Lieferanten innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung schriftlich zu rügen. 
2. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen beim Lieferanten innerhalb von 4 Wochen nach dem Erkennen
durch den Käufer/Auftraggeber gerügt werden.
3. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.

VII. Unternehmerrückgriff bei Verkauf an gewerbliche Wiederverkäufer
1. Wenn der Käufer die verkaufte Sache im Rahmen seines gewerblichen Betriebes an einen Verbraucher weiterverkauft und
diese Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurückzunehmen oder den Kaufpreis mindern musste, kann der Käufer vom
Verkäufer seine Sachmängelhaftungsansprüche ohne Fristsetzung geltend machen.
2. Der Käufer kann zudem Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Verhältnis zum Verbraucher zu tragen hatte, wenn
der vom Verbraucher geltend gemachte Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf den Käufer vorhanden war.
Aufwendungen sind insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten.
3. Der Käufer hat im Rahmen dieses Unternehmerrückgriffs keinen Anspruch auf weitergehenden Schadensersatz.

VIII. Eigentumsvorbehalt und Sicherheiten
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Auftraggeber/Käufer jetzt oder künftig
zustehen, behalten wir uns das Eigentum an allen gelieferten und eingebauten Teilen vor. Bei Zahlung per Scheck/Wechsel
verlängert sich der Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung des Schecks/Wechsels.
2. Im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsganges dürfen die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände verarbeitet
oder mit anderen Sachen verbunden und vermischt werden. An den dadurch entstandenen neuen Sachen erweben wir
Miteigentum; der Anteil berechnet sich nach dem Lieferwert der von uns gelieferten Sache.
3. Die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Sachen sind sicher und sachgemäß aufzubewahren und gegen
Diebstahl, Feuer oder sonstige Gefahren zu versichern. Über sie darf nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges ver-
fügt werden, insbesondere dürfen sie nur dann veräußert werden, wenn, falls nicht bar bezahlt wird, das Eigentum auch den
Abnehmern gegenüber vorbehalten wird und ihnen die in diesem Abschnitt enthaltenen Verpflichtungen schriftlich auferlegt werden.
4. Alle Forderungen und Ansprüche gegen Dritte, die sich auf die in unserem Eigentum stehenden Sachen beziehen, sind
sicherungshalber an uns abgetreten. An uns abgetretene Geldforderungen dürfen vom Käufer im Rahmen des ordnungsge-
mäßen Geschäftsganges in eigenem Namen jedoch für unsere Rechnung eingezogen werden. In anderer Weise darf über diese
Forderungen nicht verfügt werden, insbesondere dürfen sie nicht noch mal abgetreten werden.
5. Bei vertragwidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Herausgabe der in
unserem Eigentum stehenden Sachen oder Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen.
Dasselbe gilt, wenn uns eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers bekannt wird und dadurch
unsere Ansprüche gefährdet werden. In diesen Fällen können wir die Ermächtigung zur Veräußerung der gelieferten Sachen
und zur Einziehung der an uns abgetretenen Geldforderungen widerrufen und die Forderung selbst einziehen.
6. Die Geltendmachung unseres Herausgabeanspruchs gemäß vorstehenden Bestimmung oder die Pfändung einer in unserem
Eigentum stehenden Sache berührt die Durchführung des Vertrages nicht, insbesondere ergibt sich hieraus kein Rücktritt vom Vertrage.
7. Die für uns bestehenden Sicherheiten dienen der Sicherstellung aller Forderungen gegen den Käufer/Auftraggeber. Bei
Übersicherung um mehr als 25 % geben wir auf Verlangen einen entsprechenden Teil der Sicherheit nach unserer Wahl frei.

IX. Pfandrecht
1. Bei Einbau- und Instandsetzungsarbeiten steht uns wegen unserer Forderung aus dem Vertrag ein vertragliches Pfandrecht
an den aufgrund des Auftrags in unserem Besitz gelangten Gegenständen zu. Es entsteht auch für frühere Forderungen, die
mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Ansonsten gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit Forderungen
unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört.
2. Für die Pfandverkaufsandrohung genügt die Absendung einer schriftlichen Benachrichtigung mit Nachfristsetzung an die
letzte, uns bekannte Anschrift des  Auftraggebers/Käufers.

X. Gerichtsstand und Erfüllungsort
1. Für sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten/Unternehmern einschließlich Wechsel- und
Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Ort unseres Hauptsitzes (Lotte/Westf.). Der gleiche Gerichtsstand gilt,
wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gerichtsstandsregelungen.
2. Erfüllungsort ist der Sitz bzw. die Niederlassung des Verkäufers/Auftragnehmers.

XI. Teilnichtigkeit - Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der vorstehenden Bestimmungen rechtsunwirksam oder nichtig sein oder werden,
wird  dadurch die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle einer rechtsunwirksamen oder nichtigen
Bestimmung gilt vielmehr diejenige Bestimmung als vereinbart, die der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung in gesetz-
lich zulässiger Weise am nächsten kommt und dem sich aus diesen Bedingungen ergebenden vermuteten Vertragswillen der
Parteien entspricht.
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I. Allgemeines
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) sind Geschäftsgrundlage und Bestandteil aller
Vertragsverhältnisse zwischen der Focon- Vertriebsgesellschaft mbH (nachfolgend „Focon“ genannt) und ihren
Vertragspartnern (nachfolgend Mieter genannt), welche die Anmietung von Gegenständen von Focon und hiermit zusammen-
hängende Sach- und Dienstleistungen von Focon zum Gegenstand haben. Abweichende Individualvereinbarungen müssen
schriftlich bestätigt werden und gehen dann diesen Bedingungen vor. Gegenbestätigungen des Mieters unter Hinweis auf seine
Bedingungen wird widersprochen.

II. Angebot und Vertragsschluß
Angebote von Focon sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich. Die Auftragserteilung durch den Mieter sowie die
Auftragsbestätigung durch Focon bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Schriftform. Die entsprechende Auftragserteilung des
Mieters ist ein bindendes Angebot. Focon kann dieses Angebot bis zu 10 Tagen vor dem gewünschten Mietbeginn, spätestens
jedoch innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Auftragserteilung schriftlich annehmen.

III. Mietzeit
Die Mietzeit beginnt mit dem vereinbarten Tag der Abholung der Mietgegenstände aus dem Lager von Focon und endet mit
dem vereinbarten Tag der Rückgabe der Mietgegenstände im Lager von Focon. Wenn der Transport durch Focon erfolgt, ist
der Abgang vom Lager bzw. die Wideranlieferung am Lager von Focon für Mietbeginn und Mietende maßgeblich. Zur Mietzeit
zählen angebrochene Tage als volle Tage.

IV. Mietpreise
Sofern für bestimmte Leistungen nicht abweichende Preise schriftlich vereinbart werden, gelten für die Überlassung der
Mietgegenstände die Preise der jeweils bei Vertragsabschluß gültigen Preisliste von Focon.

V. Zusätzliche Leistungen
Zusätzliche Leistungen, insbesondere Anlieferung, Montage und die Betreuung durch Fachpersonal erfolgt gegen Entgelt auf-
grund besonderer schriftlicher Vereinbarung. Sofern die Höhe des Entgeltes nicht gesondert vereinbart wurde, ist Focon berech-
tigt, für zusätzliche Leistungen angemessenes und ortsübliches Entgelt zu verlangen.

VI. Stornierung durch den Mieter
Der Mieter hat das Recht, den Vertrag bis spätestens 3 Tage vor Mietbeginn ohne Einhaltung weiterer Fristen gegen Zahlung
einer Abstandssumme zu kündigen bzw. zu stornieren. Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die
Abstandsgebühr ist zum Zeitpunkt der Kündigung fällig und beträgt 20 % des vereinbarten Mietzinses, wenn spätestens 30
Tage vor Mietbeginn storniert wird, 50 % des vereinbarten Mietzinses, wenn danach spätestens 10 Tage vor Mietbeginn stor-
niert wird und 80 % des vereinbarten Mietzinses, wenn danach spätestens 3 Tage vor Mietbeginn storniert wird. Für den
Zeitpunkt der Stornierung ist der Zugang des Kündigungsschreibens bei Focon maßgeblich. Die vorstehenden Bestimmungen
gelten auch hinsichtlich solcher Vergütungen oder Vergütungsanteile, die für zusätzliche Leistungen vereinbart worden sind,
sofern der Mieter nicht nachweist, dass Focon ein Schaden überhaupt nicht oder ein wesentlich geringerer als der entspre-
chende auf die Vergütung entfallende Abstandsbetrag entstanden ist.

VII. Zahlungen
a) Sofern nicht für bestimmte Leistungen abweichende Zahlungsmodalitäten schriftlich vereinbart worden sind, ist die

gesamte Vergütung ohne Abzüge/Skonti zum vereinbarten Mietbeginn fällig (Vorauskasse). Focon ist zur
Gebrauchsüberlassung nur Zug um Zug gegen vollständige Zahlung der vereinbarten Beträge verpflichtet.

b) Für den Zeitpunkt der Zahlung ist nicht der Tag der Absendung, sondern der Tag des Eingangs der Beträge bei Focon
maßgeblich.

c) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Mieters sind ausgeschlossen, es sei den, zur Aufrechnung gestellte
Gegenansprüche des Mieters sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten.

d) Die Vergütung und alle weiteren Forderungen aus dem Vertragsverhältnis sind während des Verzugs mit 5 % p. a. über
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen.

VIII. Gebrauchsüberlassung und Gewährleistung
a) Focon verpflichtet sich, die Mietsache in ihrem Lager in Lotte bzw. in Osnabrück in einem zu dem vertragsgemäßen

Gebrauch geeigneten Zustand für Dauer der vereinbarten Mietzeit bereit zu halten. Die Abholung kann nur während der
Geschäftszeiten von Focon erfolgen.

b) Der Mieter ist verpflichtet, die Mietgegenstände bei Überlassung auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu untersuchen
und, wenn sich ein Mangel zeigen sollte, Focon hiervon unverzüglich zu unterrichten. Unterläßt der Mieter die
Untersuchung und/oder die Anzeige, so gilt der Zustand der überlassenen Mietgegenstände als mangelfrei entgegeng
nommen, es sei denn, dass der Mangel bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich ein solcher Mangel später, 
so muß die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden, andernfalls gilt der Zustand der überlassenen
Mietgegenstände auch in Ansehung dieses Mangels als mangelfrei entgegengenommen. Unterlässt der Mieter die
Anzeige, so ist er unbeschadet weiterer Ansprüche von Focon nicht berechtigt, Gewährleistungsansprüche geltend zu
machen oder zu kündigen oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder Ansprüche wegen ungerechtfertigter
ereicherung zu verlangen.

c) Liegt ein angezeigter anfänglicher Mangel der Mietsache vor, so ist Focon nach eigener Wahl zum Austausch bzw. zur
Nachlieferung oder zur Reparatur berechtigt. Ist Focon zur Vervollständigung bzw. Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig in
der Lage, kann der Mieter in Ansehung der einzelnen mangelhaften oder fehlenden Mietgegenstände eine angemessene
Minderung des Mietzinses verlangen. Wahlweise kann der Mieter das Vertragsverhältnis unter Einhaltung der
Voraussetzungen des § 542 BGB kündigen. Sind mehrere Gegenstände vermietet, kann die Kündigung des gesamten
Vertrages wegen der Mangelhaftigkeit eines einzelnen Gegenstandes nur erfolgen, wenn die Mietgegenstände als
zusammengehörig vermietet worden sind und die Mängel die vertraglich vorausgesetzte Funktionsfähigkeit der
Mietgegenstände in ihrer Gesamtheit wesentlich beeinträchtigen. Jegliches Mitverschulden des Mieters an der Störung
schließt das Kündigungsrecht aus.

d) Werden Geräte, hinsichtlich derer Focon die zusätzliche Verpflichtung von Fachpersonal anbietet oder empfiehlt, weil
diese Geräte technisch aufwendig sind oder schwierig zu bedienen sind, vom Mieter dennoch ohne Fachpersonal von
Focon angemietet, haftet Focon für Funktionsstörungen nur, wenn der Mieter nachweist, dass für die Mängel kein
Bedingungsfehler ursächlich oder mitursächlich ist.

e) Im übrigen sind Gewährleistungsansprüche des Mieters, insbesondere verschuldensunabhängige Schadensersatz-
ansprüche wegen Nichterfüllung (§ 538 BGB) und wegen Mängel, die im Laufe der Mietzeit unter der Obhut des Mieters
entstehen, ausgeschlossen. Unabhängig hiervon hat der Mieter dem Vermieter unverzüglich Anzeige zu machen , wenn
ein Mangel entsteht oder Vorkehrungen zum Schutze der Sache gegen nicht vorhergesehene Gefahren erforderlich
werden (§ 545 BGB).

f) Der Mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten die im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz der Mietgegenstände etwa
erforderliche öffentlich-rechtliche Genehmigungen rechtzeitig einzuholen. Sofern die Montage durch Focon erfolgt, hat
der Mieter Focon vor Beginn der Arbeiten auf Verlangen die erforderlichen Genehmigungen nachzuweisen. Für die
Genehmigungsfähigkeit des vorgesehenen Einsatzes der Mietgegenstände übernimmt Focon keine Gewähr.

IX. Haftung
Sämtliche Schadensersatzansprüche des Mieters, auch für zusätzliche Leistungen, insbesondere auch für Transport und
Montage, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, insbesondere auch Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit
der Leistung, wegen Nichterfüllung, aus positiver Vertragsverletzung und aus unerlaubter Handlung, insbesondere auch für
jegliche Art von Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden. Ausgenommen vom vorstehenden
Haftungsausschluß sind solche Ersatzansprüche, deren Schadensursache auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Handeln von Focon oder deren Mitarbeiter beruht sowie Schadensersatzansprüche wegen Fehlens einer ausdrücklich,
schriftlich zugesicherten Eigenschaft.

X. Pflichten des Mieters während der Mietzeit
a) Die Mietgegenstände sind pfleglich zu behandeln. Der Mieter ist zur Instandhaltung der Mietgegenstände auf seine Kosten

verpflichtet. Focon ist zur Instandhaltung der Mietsache während der Mietzeit berechtigt, jedoch nicht verpflichtet.
b) Die Mietgegenstände dürfen nur im Rahmen der technischen Bestimmungen und ausschließlich von fachkundigen

Personen aufgestellt, bedient und abgebaut werden. Wird Material ohne Personal angemietet, hat der Mieter für die
fortwährende Einhaltung aller geltenden Sicherheitsrichtlinien, insbesondere Unfallverhütungsvorschriften Sorge zu tragen.

XI. Versicherung
Der Mieter ist verpflichtet, das allgemein mit der jeweiligen Mietsache verbundene Risiko (Verlust, Diebstahl, Beschädigung,
Haftpflicht) ordnungsgemäß und ausreichend zu versichern. Der Abschluß der Versicherung ist Focon auf Verlangen nachzu-
weisen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Mieters übernimmt Focon die Versicherung gegen Berechnung der Kosten. Kommt der
Mieter der Versicherungspflicht nicht nach und ist auch mit Focon keine Versicherungsübernahmevereinbarung getroffen,
haftet der Mieter für das insoweit nicht versicherte Risiko.

XII. Rechte Dritter
Der Mieter hat die Mietgegenstände von allen Belastungen, Inanspruchnahmen, Pfandrechten und sonstigen
Rechtsanmassungen Dritter freizuhalten. Der Mieter ist verpflichtet, Focon unter Überlassung aller notwendigen Unterlagen
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn vermietete Gegenstände dennoch gepfändet oder in irgendeiner anderen Weise von
Dritten in Anspruch genommen werden sollten. Der Mieter trägt die Kosten (insbesondere auch Kosten der Rechtsverfolgung),
die zur Abwehr derartiger Eingriffe Dritter erforderlich sind.

XIII. Kündigung des Vertrages
a) Unbeschadet der in Ziffer VI getroffenen Bestimmungen kann der Vertrag von beiden Seiten nur aus wichtigem Grund

gekündigt werden. Dies gilt insbesondere auch, wenn von Focon zusätzliche Leistungen zu erbringen sind.
b) Focon ist zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn eine wesentliche Verschlechterung in den wirtschaftlichen

Verhältnissen des Mieters eintritt, insbesondere wenn gegen ihn Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden oder
wenn über sein Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein außergerichtliches Vergleichsverfahren beantragt oder eing
leitet werden sollte.

c) Ein maßgeblicher Verstoß gegen die Bestimmungen in Ziffer X gilt als vertragswidriger Gebrauch und berechtigt Focon zur
fristlosen Kündigung des gesamten Vertrags, ohne dass es einer Abmahnung bedarf.

d) Sofern zwischen Focon und dem Mieter Ratenzahlungen vereinbart worden sind, kann Focon den gesamten Vertrag frist
los kündigen, wenn der Mieter für zwei aufeinanderfolgende Zahlungstermine mit der Entrichtung des Mietzinses oder
eines nicht unerheblichen Teils der Vergütung im Verzuge ist oder wenn der Mieter bei Vereinbarung regelmäßiger
Ratenzahlungen in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Zahlungstermine erstreckt, mit der Entrichtung der
Vergütung in Höhe eines Betrages in Verzuge gekommen ist, der die Höhe von zwei Zahlungsraten erreicht.

XIV. Rückgabe der Mietgegenstände
a) Die Rückgabe findet im Lager von Focon statt und kann nur während der Geschäftszeiten von Focon erfolgen.
b) Der Mieter ist verpflichtet, die Geräte vollständig, in sauberem und einwandfreiem Zustand sowie geordnet zurück-

zugeben. Focon behält sich die eingehende Prüfung der zurückgegebenen Mietgegenstände nach der Entgegennahme
vor. Die rügelose Entgegennahme gilt nicht als Billigung der Vollständigkeit und des Zustandes der zurückgegebenen
Mietgegenstände.

c) Die vereinbarte Mietzeit ist unbedingt einzuhalten. Ist dies nicht möglich, hat der Mieter Focon hiervon unverzüglich
schriftlich in Kenntnis zu setzen. Für jeden Tag, in dem der Rückgabetermin überschritten wird, hat der Mieter die volle
pro Tag vereinbarte Vergütung zu entrichten. Focon bleibt die Geltendmachung weiterer Schäden vorbehalten. Die
Vergütung pro Tag ist ggf. zu ermitteln, in dem der ursprünglich vereinbarte Gesamtbetrag durch die Tage der
ursprünglich vereinbarten Mietzeit geteilt wird.

XV. Verbrauchsmaterial, Handelsware
a) Verbrauchsmaterial und Handelsware bleibt bis zur vollständigen Rechnungsbegleichung Eigentum von Focon. Im übrigen

gelten diese AGB entsprechend.
b) Der Verkauf gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung.

XVI. Schriftform
Sofern nach diesen Bedingungen Schriftform vereinbart worden ist, wird diese auch durch Übermittlung durch Fernkopie
(Telefax) gewahrt.

XVII. Schlußbestimmungen
a) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Focon und dem Mieter gilt das Recht

der Bundesrepublik Deutschland. Die deutsche Sprache ist Verhandlungs- und Vertragssprache.
b) Erfüllungsort sowie der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden

Streitigkeiten ist Münster in Westfalen, soweit der Mieter Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist.
c) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen in diesen Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam, nichtig oder undurchführbar

sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen rechtswirksam und unberührt. Anstelle der rechtsunwirksamen,
nichtigen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die in rechtszulässiger Weise der
rechtsunwirksamen, nichtigen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt und dem vermuteten Willen der
Vertragsparteien entspricht. Dasselbe gilt, wenn eine ergänzungsbedürftige Lücke dieser Bedingungen offenbar werden
sollte.

d) Mündliche Nebenabreden sind unwirksam, sofern sie nicht schriftlich von Focon bestätigt sind.

AGB FOCON Showtechnic ·  Vertriebsgesellschaft  mbH - Stand 01.02.2003

f ü r  d i e  V e r m i e t u n g  v o n  P r o d u k t e n  u n d  E r b r i n g u n g  v o n  D i e n s t l e i s t u n g e n

A l l g e m e i n e  G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n  d e r  F i r m a  F O C O N  S h o w t e c h n i c  ·  V e r t r i e b s g e s e l l s c h a f t  m b H  ( H R B  1 9 5 7  A G  T e c k l e n b u r g )


